
Hochgerechnet auf ein Jahresergebnis 
bedeutet das, dass Dr. Rast mit einem 
steuerlichen Ergebnis für das Jahr 
2023 von 220.000 Euro rechnen kann.

Investitionsfreibetrag versus 
Gewinnfreibetrag 
Seit heuer steht allen Freiberuf-
lern neben dem Gewinnfreibe-
trag der Investitionsfreibetrag zur 
Verfügung. Der Investitionsfrei-
betrag (IFB) ist ein zusätzlicher 
Absetzposten, der neben der lau-
fenden Abschreibung für ein Wirt-
schaftsgut geltend gemacht wer-
den kann. Konkret sind daher  
10 % der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten für Wirtschaftsgüter 
des abnutzbaren Anlagevermögens 
als Betriebsausgabe abzugsfähig. 

Ganze 15 % zusätzliche Betriebs-
ausgabe winken bei Wirtschafts-

gütern, die dem Bereich Ökologi-
sierung zuzuordnen sind, wie etwa 
emissionsfreie Fahrzeuge, Fahrrä-
der, Anlagen zur Speicherung von 
Strom oder Wirtschaftsgüter zur 
Erzeugung von Strom aus erneu-
erbaren Quellen. So kann etwa für 
Ordinationsumbauten innerhalb 
von angemieteten Gebäuden, bei 
denen Wärmepumpen, Biomasse-
kessel oder Fernwärme-/Kältetau-
scher installiert werden, der IFB in 
Höhe von 15 % geltend gemacht 
werden. Die maximalen Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten, für 
die ein IFB geltend gemacht werden 
kann, liegen bei einer Million Euro.

Voraussetzungen 
Das Wirtschaftsgut muss abnutz-
bar und ungebraucht sein. Es muss 
außerdem eine betriebsgewöhn-
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Nutzung Gewinnfreibetrag 
versus neuer Investitionsfreibetrag

Die Antwort auf diese Frage will 
heuer noch genauer überlegt sein 
als in den Vorjahren, denn mit dem 
neuen Investitionsfreibetrag gibt es 
eine weitere Steuerbegünstigung, die 
sich als optimal für Ärzte erweisen 
kann. 

Forecast als Grundvoraussetzung
Vergleichbar mit einer ärztlichen 
Diagnose steht am Anfang die Ana-
lyse der Ausgangslage. Vor dem Jah-
resende sollte das Ergebnis so voll-
ständig wie möglich erfasst und auf 
ein Jahresergebnis hochgerechnet 
werden. 
Beispiel: Dr. Rast hat im Zeitraum 
Jänner bis Oktober 2023 folgendes 
Ergebnis erwirtschaftet: 

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
01–10/2023   
 Betriebseinnahmen (netto exkl. USt): 
Honorare 350.000,–  
Betriebsausgaben (netto exkl. USt)
Fremdleistungen (Labor,  
Vertretung) 10.000,– 
Ordinationsbedarf 5.833,33 
Personal 60.833,33
Pflichtversicherung 16.666,67 
Ärztekammerbeiträge  22.500,– 
Raumkosten  15.833,33 
Beratungsaufwand  5.000,– 
Kommunikation   2.500,– 
Betriebsversicherungen   2.500,– 
Sonstiger Aufwand  25.000,– 
 166.666,67
Überschuss der Einnahmen 183.333,33

Ärzte kennen das 
vermutlich: Das 
vergangene Jahr 
war ganz erfolg-
reich, da stellt 
sich die Frage, 
wie man es steu-
erschonend aus-
klingen lassen 
kann.
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liche Nutzungsdauer von vier Jah-
ren aufweisen. 
Nicht begünstigt sind
• PKW und Kombis (ausgenom-

men E-KFZ bis Anschaffungsko-
sten 40.000 Euro)

• Gebäude inkl. Mieterinvestiti-
onen

• Firmenwert
• Gebrauchte Wirtschaftsgüter
• Geringwertige Wirtschaftsgüter
• Unkörperliche Wirtschaftsgüter 

(ausgenommen Digitalisierung, 
Ökologisierung und Gesundheit/
Life-Science)

• Nicht abnutzbare Wirtschaftsgü-
ter wie Grund und Boden 

Bespiel: Dr. Rast hat im Mai ein 
Röntgengerät um 90.000 Euro ange-
schafft. Die Steuerersparnis durch 
den IFB errechnet sich wie folgt: 

Kombination von 
Steuerbegünstigungen 
Für ein und dasselbe Wirtschaftsgut 
kann neben dem IFB nicht gleichzei-
tig der investitionsbedingte Gewinn-
freibetrag geltend gemacht werden. 
Ebenso wenig kann der IFB bei der 
Pauschalierung berücksichtigt wer-
den. Im Gegensatz dazu verträgt sich 

der IFB mit der degressiven Abschrei-
bung und der Forschungsprämie. 
Auch öffentliche Zuschüsse sind für 
den IFB nicht schädlich. 

Wirkungsweise 
Gewinnfreibetrag
Der Gewinnfreibetrag besteht aus 
zwei Teilen: dem Grundfreibetrag 
und dem investitionsbedingten 
Gewinnfreibetrag. Für Gewinne bis 
30.000 Euro steht der Grundfreibe-
trag in Höhe von 15 % des Gewinnes 
(maximal 4.500 Euro) zu. Es ist nicht 
erforderlich, dass eine Investition 
getätigt wird. Übersteigt der Gewinn 
30.000 Euro, kann zusätzlich zum 
Grundfreibetrag ein investitionsbe-
dingter Gewinnfreibetrag geltend 
gemacht werden, wenn begünstigte 
Wirtschaftsgüter angeschafft werden. 

Die Merkmale dieser Güter ähneln 
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Anschaffungskosten brutto 90.000,– 
Jährliche Abschreibung bei  
Nutzungsdauer von 5 Jahren 18.000,– 
zusätzlich Investitionsfreibetrag 9.000,– 
 
Abschreibungen gesamt 90.000,– 
zusätzlich Investitionsfreibetrag 9.000,– 
Summe 99.000,– 
   
Steuerersparnis bei  
50%iger Progression 49.500,– 
Kosten der Investition             – 90.000,– 
Nettokosten der Investition 40.500,– 



  Entscheidung A Entscheidung B Entscheidung C Entscheidung D 
 Zweimal IFB Kein IFB Gerät 1 – IFB Gerät 1 – GFB 
   Gerät 2 – GFB Gerät 2 – IFB

Ordinationsergebnis 220.000,– 220.000,– 220.000,– 220.000,– 
IFB Gerät 1 – 2.000,–  – 2.000,–   
IFB Gerät 2 – 6.000,–   – 6.000,–
 
Gewinn vor Gewinnfreibetrag 212.000,– 220.000,– 218.000,– 214.000,– 
Grundfreibetrag – 4.500,– – 4.500,– – 4.500,– – 4.500,– 
Investitionsbedingter  
Gewinnfreibetrag  – 22.000,–  – 21.860,–  – 21.580,– 
 
Steuerliche Bemessungsgrundlage 207.500,– 193.500,– 191.640,– 187.920,– 

stark jenen des IFB, sind jedoch nicht 
deckungsgleich. Insbesondere zählen 
auch Wertpapiere zu begünstigten 
Anschaffungen, die den Vorausset-
zungen zur Deckung für Pensions-
rückstellungen entsprechen. Zum 
Überblick können die Unterschiede 
zwischen Gewinnfreibetrag (GFB) 
und Investitionsfreibetrag (IFB) wie 
oben dargestellt werden.

Ordinationsergebnis 
ist entscheidend
Nach welchen Gesichtspunkten soll 
nun entschieden werden, welche 
Steuerbegünstigung vorteilhafter 
ist? Zentral dabei ist die Höhe des 
Gewinns. Beläuft sich das Ordinati-
onsergebnis auf maximal 30.000 Euro, 
kann der IFB jedenfalls beantragt 
werden; der investitionsbedingte 
Gewinnfreibetrag kommt in diesem 
Fall ohnehin nicht zum Ansatz. 

„Vorteil IFB“ heißt es auch, wenn 

große Investitionen geplant sind. Wie 
der Gegenüberstellung entnommen 
werden kann, beläuft sich die maxi-
male investitionsbedingte Gewinn-
minderung beim Gewinnfreibetrag 
auf 41.450 Euro, beim IFB winkt im 
Gegensatz dazu eine Minderung um 
100.000 Euro (bzw. bei Ökologisie-
rung 150.000 Euro). Beläuft sich ein 
Investment also auf mehr als 414.500 
Euro, dann sollte der Arzt dem IFB 
den Vorzug geben.

 
Qual der Wahl 
Ist die Ausgangslage nicht so eindeu-
tig, muss die Entscheidung individu-
ell getroffen werden. Wie trickreich 
der Günstigkeitsvergleich dabei sein 
kann, zeigt folgendes Beispiel: Dr. Rast 
erzielt voraussichtlich einen Gewinn 
von 220.000 Euro. Sie hat ein Gerät 
mit Anschaffungskosten von 20.000 
Euro gekauft, für das sie einen IFB 
von 10 % in Anspruch nehmen kann. 

Zusätzlich hat sie eine Anlage zur 
Stromspeicherung für ihre angemie-
teten Ordinationsräume mit 40.000 
Euro angeschafft, die einen IFB von 
15 % ermöglicht. Sie steht nun vor der 
Wahl (siehe Tabelle unten):
A. für beide Anschaffungen den IFB 

geltend zu machen
B. für keine Anschaffung den IFB 

geltend zu machen, sondern vom 
investitionsbedingten Gewinnfrei-
betrag Gebrauch zu machen 

C. für Gerät 1 den IFB, für Gerät 2 
den Gewinnfreibetrag geltend zu 
machen 

D. für Gerät 2 den IFB, für Gerät 1 
den Gewinnfreibetrag geltend zu 
machen 

Als günstigste Variante erweist sich 
der IFB für die ökologische Investi-
tion und die Geltendmachung des 
investitionsbedingten Gewinnfreibe-
trages von der ersten Anschaffung. 

Mehr denn je wollen steuerscho-
nende Maßnahmen zum Jahresende 
überlegt sein. Ärzte sollten sich daher 
rechtzeitig mit ihrem Steuerberater 
darüber austauschen, welche Inve-
stitionen heuer noch geplant sind. 
Schließlich lässt sich mit einer detail-
lierten Simulation möglicher Investi-
tionen viel Geld sparen.  n
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Werte in Euro IFB GFB  
Bemessungsgrundlage Anschaffungs-/Herstellungs- Gewinn 
 kosten (AK/HK) 
Prozentsätze 10 % / 15 % 13 % / 7 % / 4,5 %
Investitionsunabhängiger  Nein Max. 4.500 
Grundfreibetrag 
Max. investitionsbedingte  
Gewinnminderung 100.000 / 150.000 41.450
Geltendmachung Jahr der Anschaffung,  Jahr der Anschaffung, 
 Fertigstellung, wahlweise  Fertigstellung 
 auch von Teil-AK/HK 
Gebäudeinvestitionen begünstigt Nein Ja
Unkörperliche WG begünstigt Ja (eingeschränkt) Nein
Wertpapiere begünstigt Nein Ja (eingeschränkt)
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